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§ 27a EStG 1988 Besonderer
Steuersatz und
Bemessungsgrundlage fur Einkunfte

aus Kapitalvermogen

EStG 1988 - Einkommensteuergesetz 1988

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

1. (1)Einkunfte aus Kapitalvermdgen unterliegen

1. 1.im Fall von Geldeinlagen und nicht verbrieften sonstigen Geldforderungen bei Kreditinstituten,
ausgenommen Ausgleichzahlungen und Leihgebihren gemaR § 27 Abs. 5 Z 4, einem besonderen Steuersatz
von 25%,

2. 2.in allen anderen Fallen einem besonderen Steuersatz von 27,5%

und sind bei der Berechnung der Einkommensteuer des Steuerpflichtigen weder beim Gesamtbetrag der
EinkUnfte noch beim Einkommen (8 2 Abs. 2) zu berucksichtigen, sofern nicht die Regelbesteuerung (Abs. 5)
anzuwenden ist.Auf tatsachlich ausgeschuttete und als ausgeschuttet geltende Ertrage aus Einkunften im Sinne
des § 27 aus einem § 186 oder § 188 des Investmentfondsgesetzes 2011 oder einem8 40 oder § 42 des
Immobilien-Investmentfondsgesetzes unterliegenden Gebilde ist Z 2 anzuwenden.

2. (2)Abs. 1 gilt nicht fur

1. 1.EinkUnfte aus Darlehen und nicht verbrieften sonstigen Forderungen, denen kein Bankgeschaft zu Grunde
liegt;

2. 2.Einkiinfte aus

= —Wertpapieren, die ein Forderungsrecht verbriefen,
= —Anteilscheinen und Anteilen an einem § 40 oder § 42 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes
unterliegenden Gebilde einschlieBlich der als ausgeschuttet geltenden Ertrage,
= —der Uberlassung von Kryptowédhrungen im Sinne des§ 27b Abs.2Z 1,
wenn diese bei ihrer Begebung in rechtlicher oder tatsachlicher Hinsicht keinem unbestimmten
Personenkreis angeboten werden;

3. 3.Einkiinfte aus der Beteiligung an einem Unternehmen als stiller Gesellschafter sowie aus der Beteiligung
nach Art eines stillen Gesellschafters;

4. 4.Diskontbetrage von Wechseln und Anweisungen;

5. 5.Ausgleichszahlungen und Leihgebuhren, wenn es sich beim Entleiher (Pensionsnehmer) weder um ein
Kreditinstitut noch um eine Zweigstelle im Sinne des § 95 Abs. 2 Z 1 lit. b handelt;

6. 6.Unterschiedsbetrage zwischen der eingezahlten Versicherungspramie und der Versicherungsleistung im
Sinne des § 27 Abs. 5 Z 3 oder die realisierte Wertsteigerung aus der VerauRerung des Anspruchs aus dem
Versicherungsvertrag;

7. 7.Einkinfte aus nicht verbrieften Derivaten. Dies gilt nicht, wenn eine der in8 95 Abs. 2 Z 4 genannten
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Einrichtungen eine der Kapitalertragsteuer entsprechende Steuer freiwillig einbehalt und abfuhrt; diesfalls
sind 8 95 Abs. 1 und 8 97 sinngemald anzuwenden.

3. (2a)Handelt es sich bei den Einkiinften gemaR Abs. 2 um tatsachlich ausgeschittete oder als ausgeschiittet
geltende Ertrage aus einem 8 186 oder § 188 InvFG 2011 oder einem § 40 oder § 42 ImmolnvFG unterliegenden
Gebilde, dessen Anteile oder Anteilscheine bei ihrer Begebung in rechtlicher und tatsachlicher Hinsicht einem
unbestimmten Personenkreis angeboten worden sind, gelten die diesen Einkinften zugrunde liegenden
Wirtschaftsguter stets als an einen unbestimmten Personenkreis angeboten. Weiters gelten die solchen
EinkUnften zugrunde liegenden Wirtschaftsglter als verbrieft, wenn die Anteile oder Anteilscheine an dem § 186
oder § 188 InvFG 2011 oder dem § 40 oder § 42 ImmolnvFG unterliegenden Gebilde verbrieft sind.

4. (3)Als EinkUinfte anzusetzen sind:

1. 1.Bei der Uberlassung von Kapital @ 27 Abs. 2) die bezogenen Kapitalertrage.

2. 2.Beirealisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermdégen @ 27 Abs. 3)

1. a)der Unterschiedsbetrag zwischen dem VerdauBerungserlés, dem Einldsungs- oder
Abschichtungsbetrag und den Anschaffungskosten, jeweils inklusive anteiliger Stlickzinsen;

2. b)im Falle der Einschrankung des Besteuerungsrechts @ 27 Abs. 6 Z 1) sowie im Falle der Entnahme
oder des sonstigen Ausscheidens aus dem Depot (§ 27 Abs. 6 Z 2) der Unterschiedsbetrag zwischen
dem gemeinen Wert zum Zeitpunkt des Eintritts der Umstande, die zur Einschrankung des
Besteuerungsrechts fihren, bzw. der Entnahme oder des sonstigen Ausscheidens, und den
Anschaffungskosten. In den Fallen nicht festgesetzter Abgabenschuld (§ 27 Abs. 6 Z 1 lit. a) sind
zwischen Wegzug bzw. Ubertragung und VeriduRerung eingetretene Wertminderungen héchstens im
Umfang der Bemessungsgrundlage bei Wegzug bzw. Ubertragung zu berlcksichtigen, soweit diese
nicht in einem anderen Staat berucksichtigt werden.

3. c)im Falle der Liquidation (& 27 Abs. 6 Z 3) der Unterschiedsbetrag zwischen dem Abwicklungsguthaben
und den Anschaffungskosten.

3. 3.Bei Derivaten (8 27 Abs. 4):

1. a)im Falle des Differenzausgleichs

® -peim Empfanger des Differenzausgleichs der Unterschiedsbetrag zwischen diesem und den
Anschaffungskosten des Derivats;

® -beim Empfanger der Stillhalterpramie oder der Einschisse (Margins) der Unterschiedsbetrag
zwischen der Stillhalterpramie bzw. den Einschissen (Margins) und dem geleisteten
Differenzausgleich;

2. b)bei Verfall der Option die Stillhalterpramie;

3. c)im Falle der Verauf3erung oder sonstigen Abschichtung der Unterschiedsbetrag gemafd Abs. 3 Z 2; bei
sonstiger Abwicklung (Glattstellen) gilt die Stillhalterpramie als VeraulRerungserlds.

4. 4.Bei Kryptowahrungen (8§ 27 Abs. 4a):

1. a)Bei den laufenden Einklnften aus Kryptowahrungen (& 27b Abs. 2) die bezogenen Kryptowahrungen
bzw. sonstigen Entgelte.

2. b)Bei den Einklnften aus realisierten Wertsteigerungen von Kryptowahrungen @ 27b Abs. 3)

m —der Unterschiedsbetrag zwischen dem VerauRBerungserlds und den Anschaffungskosten;
= -im Falle der Einschrankung des Besteuerungsrechts gilt Z 2 lit. b sinngemaR.

5. (4)Fur die Anschaffungskosten gilt Folgendes:

1. 1.Bei unentgeltlichem Erwerb sind die Anschaffungskosten des Rechtsvorgangers maRgeblich.

2. 2.Bei Wirtschaftsgutern und Derivaten im Sinne des8 27 Abs. 3 und 4, auf deren Ertrage ein besonderer
Steuersatz gemaR Abs. 1 anwendbar ist, sind die Anschaffungskosten ohne Anschaffungsnebenkosten
anzusetzen. Dies gilt nicht fur in einem Betriebsvermdégen gehaltene Wirtschaftsglter und Derivate.

3. 3.Beiallen in einem Depot befindlichen Wirtschaftsgltern und Derivaten im Sinne des§ 27 Abs. 3 und 4 mit
derselben Wertpapierkennnummer ist bei Erwerb in zeitlicher Aufeinanderfolge der gleitende
Durchschnittspreis in Euro anzusetzen. Nach § 93 Abs. 4 angesetzte Anschaffungskosten flieRen nicht in den
gleitenden Durchschnittspreis ein. Der Bundesminister fur Finanzen wird ermachtigt, die Ermittlung der
steuerlichen Anschaffungskosten bei KapitalmaRnahmen durch Verordnung festzulegen.

4. 3a.Bei allen auf einer Kryptowahrungsadresse bzw. Kryptowahrungswallet befindlichen Einheiten derselben
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Kryptowahrung im Sinne des 8 27 Abs. 4a ist bei Erwerb in zeitlicher Aufeinanderfolge der gleitende
Durchschnittspreis in Euro als Anschaffungskosten anzusetzen. Nach 8 93 Abs. 4a Z 2 angesetzte
Anschaffungskosten flieBen nicht in den gleitenden Durchschnittspreis ein. Der Bundesminister fur Finanzen
wird ermachtigt, die Ermittlung der steuerlichen Anschaffungskosten, insbesondere die Auswahl der
BezugsgrolRe, hinsichtlich derer der gleitende Durchschnittspreis zu ermitteln ist, sowie Vorgaben zu
VerauRerungsreihenfolgen durch Verordnung festzulegen.

5. 4.Bei einer Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln (&8 3 Abs. 1 Z 29) sind fur die Anteilsrechte und
Freianteile jene Betrdge anzusetzen, die sich bei Verteilung der bisherigen Anschaffungskosten
entsprechend dem Verhaltnis der Nennwerte der Anteilsrechte und Freianteile ergeben.

6. 5.Besteht die Leistung zur Transaktionsverarbeitung vorwiegend im Einsatz von vorhandenen
Kryptowahrungen (Staking), werden Kryptowahrungen unentgeltlich (Airdrops) oder fur lediglich
unwesentliche sonstige Leistungen (Bounties) Ubertragen oder gehen Kryptowahrungen im Rahmen einer
Abspaltung von der urspringlichen Blockchain zu (Hardfork), ist fur die erhaltenen Kryptowdhrungen von
Anschaffungskosten von Null auszugehen.

6. (5)Anstelle der besonderen Steuersatze gemaf Abs. 1 kann auf Antrag der allgemeine Steuertarif angewendet
werden (Regelbesteuerungsoption). Die Anrechnung ist betraglich insoweit ausgeschlossen, als der
Steuerpflichtige den Anspruch auf einen Alleinverdienerabsetzbetrag oder einen Kinderabsetzbetrag vermittelt.
Die Regelbesteuerungsoption kann nur fir sdmtliche Einkinfte, die einem besonderen Steuersatz gemald Abs. 1
unterliegen, ausgelibt werden.

7. (6)Die Abs. 1 bis 5 gelten auch fur Einklnfte im Sinne des§ 27 von naturlichen Personen, soweit diese zu den
EinkUnften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 gehoren. Abs. 1 gilt nicht fur EinklUinfte aus realisierten
Wertsteigerungen von Kapitalvermogen, aus Derivaten und Kryptowadhrungen, wenn die Erzielung solcher
EinkUnfte einen Schwerpunkt der betrieblichen Tatigkeit darstellt.

In Kraft seit 20.07.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/27
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/93
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/27
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/2
file:///

	§ 27a EStG 1988 Besonderer Steuersatz und Bemessungsgrundlage für Einkünfte aus Kapitalvermögen
	EStG 1988 - Einkommensteuergesetz 1988


